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Kompakt:
Kostenbremse: Mit Erfolgsbeteiligungen 
für die Mitarbeiter können Handwerker ihre
Lohnkosten senken und die Produktivität
steigern.

Modelle: Die Modelle der Erfolgsbeteiligung 
lassen sich von der Beteiligungsform bis zum 
Verteilungsschlüssel individuell gestalten. 

Aufwand: Es kostet vor allem Zeit, ein passendes
Modell zu entwickeln und die Mitarbeiter davon
zu überzeugen.

Motivationsschub 
für Mitarbeiter: 
Erfolgsbeteiligung 
statt Weihnachts-
geschenke.
Foto: Hamacher

Schritt für Schritt ans Geld
Forderungsmanagement
lohnt sich für jeden 
Betrieb.

Die Finanzdecke vieler Betriebe wird im-

mer dünner. Während Lieferanten zu-

nehmend rigider ihre Zahlungsziele kür-

zen, räumen sich Kunden selbst immer

großzügigere  Zahlungsziele ein. So kön-

nen Sie sich dagegen absichern:

1. Bonität prüfen: Vor Abschluss eines

Auftrags sollten Sie die Bonität von Neu-

kunden prüfen. Bonitätsauskünfte er-

teilen Wirtschaftsauskunfteien wie die

Creditreform. Bei Stammkunden sollten

Sie eine Bonitätsprüfung in Erwägung

ziehen, wenn sich das Zahlungsverhal-

ten  geändert hat oder wenn es um

größere Auftragssummen geht.

2. Zahlungsziele festlegen: Ihr Unter-

nehmen ist keine Bank. Wenn Sie Kun-

den großzügige Zahlungsziele einräu-

men, müssen Sie bedenken, dass Sie

selbst diese Beträge vorfinanzieren,

schlimmstenfalls teuer aus Ihrem Konto-

korrentkredit. Günstiger ist es für Sie,

wenn Sie Ihren Kunden mit einem

Skonto einen Anreiz bieten, möglichst

schnell zu zahlen. Die Kosten des Skonto

können Sie in den Preis einkalkulieren.

3. Kreditsicherheiten: Geht es um

größere Aufträge, bei denen Sie mit Ihrer

Arbeit und mit Material in Vorleistung

gehen, dann sollten Sie Sicherheiten

fordern. Die rechtliche Handhabe bei

gewerblichen Kunden bietet Ihnen dafür

die Bauhandwerkersicherung nach Pa-

ragraf 648 a BGB.

4. Zügige Rechnungsstellung: Stellen

Sie unmittelbar nach Abschluss der ver-

einbarten Arbeiten Ihre Rechnung. Je

länger Sie sich damit Zeit lassen, desto

größer ist die Gefahr, dass ein ehemals

zufriedener Kunde entweder vergessen

hat, wie sehr er sich über Ihre Arbeit ge-

freut hat. Oder vielleicht ist er zu diesem

späten Zeitpunkt sogar schon nicht mehr

liquide.

5. Eindeutige Rechnung: Zögern Sie

nicht damit, in Ihrer schriftlichen Rech-

nung darauf hinzuweisen, dass der Ver-

zug automatisch nach Ablauf von 30 Ta-

gen nach Rechnungszugang eintritt. Der

Vorteil:  Durch diesen Hinweis geraten

private Kunden auch ohne Mahnung

nach Ablauf der Frist automatisch in Ver-

zug.

6. Zahlungserinnerungen: Bevor Sie

Kunden Mahnungen schicken, sollten

Sie zuerst zum Telefon greifen oder den

Kunden persönlich aufsuchen. Oft hilft

diese persönliche Erinnerung dem Zah-

lungsfluss schneller auf die Sprünge als

eine drohend klingende Mahnung.

7. Mahnwesen und Inkasso: Fruchtet die

freundliche Erinnerung nicht, dann soll-

ten Sie Ihre Aussenstände anmahnen.

Bleibt das ebenfalls erfolglos, dann soll-

ten Sie sich schnellstens externe Hilfe

besorgen: Auf Inkasso spezialisierte

Rechtsanwälte oder Inkassobüros helfen

Ihnen bei der Realisierung Ihrer Forde-

rungen. Für diesen Schritt sollten Sie sich

nicht zu viel Zeit lassen. Je länger Sie

warten, desto schwieriger wird es, die

Außenstände einzutreiben. (jw)

Kassieren verboten:
Bankgebühren für die
Ermittlung von Bank-
fehlern sind unzulässig.
Foto: MEV

Gebührenklausel
ist unzulässig
Viele Kreditinstitute erheben 
Gebühren für die Suche nach 
eigenen Fehlern.  

Wenn Kunden von ihrer Bank

rechtswidrig erhobene Gebühren

zurückfordern, bestehen viele Kredit-

institute darauf, dass der Kreditneh-

mer die Kontobelastung mit Datum

und Betragshöhe nachweist. Das kann

zeitaufwändig werden und problema-

tisch sein, wenn die Unterlagen nicht

mehr vorhanden sind. 

Nach Ansicht des Oberlandesge-

richts (OLG) Schleswig-Holstein kön-

nen Kunden jedoch von ihrem Kredit-

institut kostenlose Auskünfte über

entsprechende Abbuchungen verlan-

gen. 

OLG Schleswig-Holstein:
Urteil vom 24.2.2000, Az.  5 U 116/98

Bonität bestimmt Förderzins
Vor dem KfW-Darlehen
kommt das Rating. 
Kredite werden so teurer.

Vor rund einem Jahr hat die KfW-Mit-

telstandbank so genannte „risikoge-

rechte Zinsen“ für gewerbliche Kredite

eingeführt. Diese Zinsspreizung hat

nach Auffassung der KfW für die Betrie-

be die Chancen erhöht, einen Förder-

kredit nutzen zu können: „Auch Mit-

telständler mit schwächerer Bonität

erhalten durch die risikogemäße Be-

preisung der Darlehen wieder besseren

Zugang zur Förderung.“ So seien 2005

knapp 40 Prozent der Kredite mit einer

Bankenmarge vergeben, die über der

früher maximal möglichen Marge lag.

Im alten System wäre nach Einschät-

zung der KfW „vielen dieser Darlehens-

nehmer der Zugang zum Förderkredit

versperrt geblieben“.

Die  Zinssätze der KfW richten sich

nach der Bonität der Schuldner und

nach der Werthaltigkeit der Sicherhei-

ten. Je besser beide Werte sind, desto

niedriger fällt der KfW-Zinssatz aus. 

Die Folge: Der höchste und der niedrigste

KfW-Zinssatz unterscheiden sich um

rund drei Prozentpunkte.  Bonität und

Werthaltigkeit von Sicherheiten ermittelt

die Hausbank des Kreditnehmers. Beide

Werte werden kombiniert und ergeben

eine „Preisklasse“ von A bis G, der zum

Beispiel beim Unternehmerkredit Zins-

sätze von 4,05 bis 7,09  Prozent zugeord-

net sind.  Verbessern können Sie Ihre

Konditionen durch:

– Informationen: Banken beurteilen

unter anderem die Vermögens- und

Ertragslage wie auch andere Faktoren,

welche die Zukunftsaussichten Ihres

Unternehmens beeinflussen. Stellen

Sie entsprechende Unterlagen bereit.

– Nachfragen: Erkundigen Sie sich nach

der konkreten Einschätzung der Bank

hinsichtlich Ihrer Bonitätund Sicher-

heiten. So können Sie erkennen, wie

Sie die Bonitätverbessern können.

– Vergleichen: Sie können Angebote

mehrerer Banken einholen. 

– Verhandeln: Die KfW weist ausdrück-

lich darauf hin, dass sie lediglich

„maximale Obergrenzen für den Zins

einer Preisklasse“ vorgibt. Die Haus-

banken können für den Förderkredit

„diesen Preis oder einen niedrigeren

verlangen“. Folglich besteht hier Ver-

handlungsspielraum. (jw)

Aktuelle Zinssätze: 
www.kfw-mittelstandsbank.de

Der Bund hilft mit 
Beratungszuschüssen, 
Materialkosten zu sparen.

Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums (BMWI) bestehen in kleinen

und mittleren Unternehmen große

Sparpotenziale beim Materialeinsatz.

Das BMWI bezuschusst die fachliche Be-

ratung von kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen: 

– Mit bis zu 10 000 Euro, maximal 67

Prozent der Beratungskosten, kann

eine fachliche Erstberatung in Form

einer Potenzialanalyse bezuschusst

werden.

– Bis zu 99 000 Euro, maximal 33 Pro-

zent der Kosten, steuert das BMWI zu

einer Vertiefungsberatung für Unter-

nehmer mit komplexen Stoffströmen

bei, bei der unter anderem eine detail-

lierte Planung von unternehmensspe-

zifischen Maßnahmen und eine umfas-

sende Begleitung während der Umset-

zungsphase unterstützt werden soll.

Anträge können bis zum 30. September

2007 bei der Deutschen Materialeffizi-

enzagentur gestellt werden. (jw)

www.materialeffizienz.de

Runter mit den 
Materialkosten: 
Hilfe gibt es vom Bund.
Foto: Bilderbox
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Finanzen

Kosten
senken!

Schrittweise zur
Erfolgsbeteiligung

Es gibt viele Wege zur Erfolgsbetei-
ligung. Die wichtigsten Schritte er-
läutert Stefan Fritz von der Gesell-
schaft für innerbetriebliche Zu-
sammenarbeit (giz) in Forchheim.

Beteiligungsbasis: 
Im ersten Schritt ist zu klären,
woran die Mitarbeiter beteiligt
werden. In der Praxis bieten sich
der Bilanzgewinn, der Ertrag oder
der Deckungsbeitrag an. 

Schwellenwert: 
Dann sollte ein Schwellenwert
festgelegt werden, ab dem die
Mitarbeiter die Erfolgsbeteiligung
erhalten, zum Beispiel ein Min-
destertragsziel. Handelt es sich um
eine Gewinnbeteiligung, dann
wäre zu entscheiden, ob der Steu-
erbilanzgewinn noch um Korrek-
turfaktoren bereinigt werden
muss, bevor er verteilt wird.

Verteilung auf Kapital und Arbeit: 
Im dritten Schritt werden zunächst
die Anteile der Gesellschafter und
der Mitarbeiter als Gruppe be-
stimmt. Das kann nach einer For-
mel oder auch nach dem Ermessen
der Gesellschafter erfolgen.

Erfolgsanteil je Mitarbeiter
Nun wird der Erfolgsanteil des Per-
sonals auf die einzelnen Mitarbei-
ter verteilt. Das kann wiederum
nach Ermessen des Gesellschafters
erfolgen oder nach bestimmten
Kriterien wie Leistung, Fehlzeiten
und Betriebszugehörigkeit. Wo
solche Kennzahlen fehlen, bietet
sich die Verteilung zum Beispiel
gestaffelt nach Qualifikation
(Meister, Geselle etc.) oder nach
Lohngruppen an. 

Jörg Wiebking wiebking@handwerk.com

Gerd B. (*) hat einen Plan: „In fünf Jahren soll un-
ser Betrieb endgültig konsolidiert sein.“ Keine
leichte Aufgabe, denn der Stader Elektrobetrieb
hatte einiges zu verkraften: Nicht nur die
100 000 Euro Verlust aus dem betrügerischen
Konkurs eines Generalunternehmers machten
B. zu schaffen, sondern auch unmotivierte Mit-
arbeiter. „Das alles hat unsere Existenz be-
droht.“ 

Doch wie lassen sich gleichzeitig Personalkos-
ten senken und Mitarbeiter motivieren? Gerd B.
machte der Belegschaft Einsparungen durch ei-
ne Gewinnbeteiligung schmackhaft. „In der Kri-
se haben wir das Weihnachtsgeld gestrichen und
die Fahrtkosten gesenkt, aber wir wollten den
Leuten auch etwas zurückgeben, wenn es wieder
gut läuft.“ Seitdem bekommen die Gesellen pau-
schal ein Prozent vom Gewinn, die Meister sogar
zwei Prozent. Das zeigt Wirkung, nicht nur in der
Bilanz, wo langsam wieder der Eigenkapitalanteil
steigt. „Die Mitarbeiter machen sich mehr Ge-
danken. Außerdem habe ich die  guten Leute ge-
halten. Mehr kann ich im Moment nicht tun“,
sagt B. 

Fixkosten senken
Immer mehr Handwerker nutzen Erfolgsbeteili-
gung, berichtet Uwe Werther von der Unterneh-
mensberatung Projektplan Wirtschaft in Müns-
ter. „Das ist ein gutes Modell, um die fixen Lohn-
kosten zu senken und die Mitarbeiter zu  motivie-
ren.“ Die Betriebsgröße spiele dabei keine Rolle.

„Erfolgsbeteiligungen funktionieren auch schon
in Betrieben mit zwei  oder drei Mitarbeitern.“

Ergebnis verbessern
Der Erfolg kann sich sehen lassen, verspricht
Werther: So würden die Personalkosten selbst
nach Auszahlung der Erfolgsbeteiligung um min-
destens 3,5 Prozent sinken. Hinzu komme die
steigende Produktivität der Mitarbeiter. 

Mitarbeiter überzeugen
Doch wer Erfolge sehen will, muss zunächst sei-
ne Mitarbeiter überzeugen. Wichtig sei es, dass
die Zielvorgaben erreichbar seien und die Mitar-
beiter merken, dass sie etwas davon haben – und
sei es zumindest ein sicherer Arbeitsplatz. Dann
ließen sich auch Betriebsräte und Gewerkschaf-
ter überzeugen, meint Werther.

Zeit einplanen
Schnelle Erfolge hält der Berater allerdings für
unrealistisch. „Das dauert mindestens ein bis
zwei Jahre, bis sich die Unternehmenskultur und
das Verhalten der Mitarbeiter wirklich verän-
dern.“

Auch Unternehmer Gerd B. spielt auf Zeit: Die
Erfolgsbeteiligung gibt es nicht für alle seine Mit-
arbeiter. „Eine Handvoll bekommt nichts. Die
habe ich außen vor gelassen, weil die sich sowie-
so nicht motivieren lassen.“ B. hofft auf natürli-
che Fluktuation: „In fünf Jahren sind die nicht
mehr im Betrieb.“ Es sei kein perfekter Plan,
räumt B. ein, „doch bis jetzt funktioniert er“. ■

(*) Name der Redaktion bekannt

Clevere Kostenbremse
Erfolgsbeteiligungen 
sind kein Modell für
schnelle Lösungen. 
Dabei ist ihre Wirkung
von Dauer: 
Fixkosten sinken und 
die Motivation steigt.

aus: Norddeutsches Handwerk Ausgabe 8/2006


